
Medizinische Abfälle
Richtig entsorgen

• Wohin mit medizinischen Abfällen?

• Weitere Informationen

• Ansprechpartner

Sie haben noch Fragen? 

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

– Kommunale Abfallwirtschaft – 
Bad Wörishofer Str. 33 · 87719 Mindelheim

Telefon (0 82 61) 9 95 - 367 oder - 467
Telefax (0 82 61) 9 95 - 374
E-Mail: abfallberatung@lra.unterallgaeu.de
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Ansprechpartner 

AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Am Mittleren Moos 60, 86167 Augsburg
Telefon (0821) 74 09 - 0 
www.ava-augsburg.de

gsb Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH 
Äusserer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen 
Telefon (08453) 91 - 241 
www.gsb-mbh.de 

Weitere Informationen

Im Landkreis Unterallgäu ist die Abfallentsorgung durch die 
Abfallwirtschaftssatzung geregelt. Für Abfälle aus Einrichtun-
gen des Gesundheitsdienstes sind darin spezielle Regelungen 
enthalten. www.unterallgaeu.de/abfall 

Die Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesund-
heitsdienstes wurde durch die Bund-/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) in der LAGA Mitteilung 18 geregelt. Hier 
sind die verschiedenen Entsorgungswege beschrieben und 
Hinweise enthalten zum Arbeits- und Umweltschutz, zu den be-
trieblichen Anforderungen, zum Gefahrgutrecht und zum De-
kontaminieren, Vorbehandeln und Transportieren von Abfällen. 
Die Mitteilung 18 ist unter www.laga-online.de zu finden. 

Ergänzende Regelungen dazu sind in den Informationsblättern 
„Abfälle aus medizinischen Einrichtungen und privater Pflege“ 
und „Medikamente/Arzneimittel“ des Bayerischen Landesam-
tes für Umwelt festgelegt. Die Informationsblätter sind unter 
www.lfu.bayern.de/abfall zu finden. 

Abfälle aus der Behandlung von Tieren 

In diesem Faltblatt werden nur Abfälle aus der Behandlung von 
Menschen berücksichtigt. Abfälle aus der Behandlung von Tie-
ren sind nicht separat aufgeführt und können in der LAGA Mit-
teilung 18 nachgelesen werden. Für diese Abfälle gelten je nach 
Beschaffenheit die selben Anforderungen. 

Auf keinen Fall dürfen die in 
diesem Faltblatt aufgeführ-
ten Abfälle über den Gel-
ben Sack entsorgt werden! 



Wohin mit medizinischen Abfällen?

In Einrichtungen des Gesundheitsdienstes fallen zahlreiche Abfälle 
an, die sich in ihrer Gefährlichkeit unterscheiden. Die Entsorgung 
dieser Abfälle ist in der LAGA Mitteilung 18 ausführlich geregelt. 
Eine kurze Übersicht über die am häufigsten anfallenden Abfälle 
haben wir auf diesem Faltblatt zusammengestellt.  

Nicht thematisiert werden unter anderem Vorgaben über das 
Dekontaminieren, Vorbehandeln und Transportieren der Abfälle. 
Wo Sie weitere Informationen dazu erhalten, erfahren Sie auf der 
Rückseite dieses Faltblattes. 

Die Abfälle sind gemäß ihrer Herkunft, Art, Beschaffenheit und 
Zusammensetzung verschiedenen Abfallschlüsseln (AVV) nach der 
Europäischen Abfallverzeichnisverordnung zugeordnet. Bei mit ei-
nem Sternchen (*) gekennzeichneten Abfällen handelt es sich um 
gefährliche Abfälle. 

Am wichtigsten ist, dass durch die Entsorgung Menschen und Um-
welt nicht gefährdet werden. 

Abfallart Beispiele Entsorgung

Nicht infektiöse 
spitze und 
scharfe
Gegenstände

AVV 18 01 01

Skalpelle,
Kanülen von 
Spritzen und 
Infusions-
systemen

Restmüll 
1. in einen stich- und bruchfesten 
Behälter (z. B. sogenannte „Ent-
sorgungsbox“) geben und 
2. in undurchsichtige Plastiksäcke 
verpacken, Säcke zubinden

Nicht infektiöse 
Abfälle 
aus der Be-
handlung von 
Menschen, die 
mit Blut, Sekret 
oder Exkret 
behaftet sind

AVV 18 01 04

Wund- und 
Gipsverbände, 
Stuhlwindeln, 
Einwegwäsche, 
Einwegartikel 
(z. B. Spritzen-
körper) 

Keine offenen 
Nadeln! 

Restmüll
in undurchsichtige Plastiksäcke 
verpacken, Säcke zubinden 

Flüssigkeiten (z. B. Urin, Draina-
geflüssigkeiten) können in die 
Kanalisation eingeleitet werden. 

Abfallart Beispiele Entsorgung

Arzneimittel

AVV 18 01 09

Arzneimittel, 
Infusions-
lösungen 

Gilt nicht für 
zytotoxische und 
zytostatische 
Arzneimittel 
(siehe 
AS 18 01 08*)!

Restmüll 
mit Verpackung entsorgen 

Umverpackung aus Karton und 
Packungsbeilage ins Altpapier 

Zugriff durch Personen oder Tiere 
ausschließen! 

Keinesfalls über das Abwasser 
entsorgen!  

Röntgenbilder
mit/ohne Silber

AVV 09 01 07
AVV 09 01 08

Restmüll
Zugriff durch Dritte ausschließen! 

Infektiöse 
Abfälle 
aus der Be-
handlung von 
Menschen, die 
mit Blut, Serum, 
Sekret oder 
Exkret behaftet 
sind, sowie 
Körperteile und 
Organe entspre-
chend erkrank-
ter Patienten

AVV 18 01 03*

Mit Blut oder Se-
kret gefüllte Ge-
fäße, blut- oder 
sekretgetränkter 
Operationsab-
fall, gebrauchte, 
ungespülte bzw. 
blutgefüllte Dia-
lysesysteme aus 
der Behandlung 
bekannter Virus-
träger

Kennzeichnung 
aller Behälter mit 
dem Symbol
„Biogefährdung“

Beseitigung über Krankenhaus-
müllverbrennungsanlage 
AVA Abfallverwertung 
Augsburg GmbH

1. am Anfallort in baumuster-
geprüfte Behälter geben, 
spitze und scharfe Gegen-
stände zusätzlich in stich- und 
bruchfeste Behälter (z. B. „Ent-
sorgungsbox“) verpacken

2. in Säcke einpacken, ohne 
Umfüllen oder Sortieren zur 
Sammelstelle transportieren, 
ggf. in Rücklaufbehältern 

Abfallart Beispiele Entsorgung

Körperteile 
und Organ-
abfälle, 
Blutbeutel, 
Blutkonserven

AVV 18 01 02

Körperteile und 
Organabfälle,
gefüllte 
Behältnisse mit 
Blut und -produkten

Beseitigung über 
Krankenhausmüll-
verbrennungsanlage 
AVA Abfallverwertung 
Augsburg GmbH 

am Anfallort in baumus-
tergeprüfte, von der AVA 
akzeptierte Behälter geben

Chemikalien

AVV 18 01 06*
AVV 18 01 07

Säuren, Laugen, 
Lösemittel, Labor-
chemikalien, Fixier- 
und Entwicklerbäder, 
Desinfektions- und 
Reinigungsmittel, 
Formaldehyd-
lösungen, teilent-
leerte Druckgas-
packungen

Sonderabfallentsorgung
Entsorgungsfachbetrieb

Vollständig restentleerte 
Verpackungen können in 
den Gelben Sack gegeben 
werden. Teilentleerte 
Verpackungen sind wie 
Chemikalien zu entsorgen!  

Zytotoxische 
und 
zytostatische 
Arzneimittel, 
CMR-Stoffe 

AVV 18 01 08*

Teilentleerte Origi-
nalbehälter, verfall-
ene CMR-Arznei-
mittel, nicht entleerte 
Spritzenkörper und 
Infusionsflaschen, 
Infusionssysteme

Beseitigung über gsb 
Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

Amalgam-
abfälle aus der 
Zahnmedizin

AVV 18 01 10*

Amalgamreste, 
Inhalte von 
Amalgam-
abscheidern

Rücknahme über Hersteller 
oder Vertreiber
und
Verwertung über 
Entsorgungsfachbetrieb

Röntgen-
schürzen

AVV 15 02 02* 

• Rücknahme über Hersteller/Vertreiber und
Verwertung über Entsorgungsfachbetrieb 
oder

• Beseitigung über gsb Sonderabfall-Entsorgung 
Bayern GmbH

Symbol Biogefährdung

Das Symbol bedeu-
tet, dass von einem 
Objekt Gefahren für 
Menschen und Um-
welt durch biologische Substan-
zen oder Organismen ausgehen.  

Hinweis 

Dieses Faltblatt gilt auch 
für die in Privathaushal-
ten anfallenden medizi-
nischen Abfälle.  


